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Liebe Leserin, liebe Leser,

wir haben an dieser Stelle das Thema Digitalisierung 
bereits häufiger thematisiert. In diesem Zusammen-
hang wird uns immer wieder eine Frage gestellt: Darf 
ein Unternehmer, der seine Belege einscannt und 
elektronisch weiterverarbeitet, die Originalbelege in 
Papierform vernichten? 

Die Antwort auf die Frage lautet: Im Prinzip ja, wenn 
einige Voraussetzungen erfüllt werden – man spricht in 
diesem Zusammenhang von „Ersetzendem Scannen“. 
Im Kern geht es darum Prozesse zu etablieren, die eine 
Manipulation des Scanprozesses als auch der Aufbe-
wahrung der digitalen Informationen ausschließen. 
Neben der Frage welche Dokumente zu scannen sind 
und in digitaler Form archiviert werden können, ist der 
Zeitpunkt der Digitalisierung klar zu definieren. Hier 
empfiehlt sich, möglichst zeitnah zum Posteingang 
zu scannen. Im Anschluss an die Prüfung der Vollstän-
digkeit ist das Digitalisat endgültig und revisionssicher 
zu speichern. Die Ablage eines pdf-Dokumentes im 
Dateisystem auf dem berühmten Laufwerk C ist hier 
nicht ausreichend. Dies gilt im Übrigen auch für digital 
z.B. per E-Mail zugestellte Rechnungen.

Die im Betrieb gelebten Abläufe und Prozesse in Be-
zug auf den Umgang mit elektronischen Unterlagen 
und Belegen sind detailliert zu beschreiben. Diese 
sogenannte „Verfahrensdokumentation“ muss zudem 
Informationen zur eingesetzten Hard- und Software 
sowie Verantwortlichkeiten zu den beschriebenen 
Prozessen und Abläufen enthalten. 

Sie überlegen Ihre Papierbelege zu vernichten? Sowohl 
bei der Frage nach einer revisionssicheren Speicherung 
als auch der Erstellung einer Verfahrensdokumentation 
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne unterstüt-
zend zur Seite.

Schritte zum papierlosen Büro

Arbeitsplatz
digitalisieren
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Termine Januar 2019*

Steuerart Fälligkeit    Ende der Schonfrist bei Zahlung 
   durch Überweisung1    Scheck2

Lohnsteuer, Kirchensteuer
Solidaritätszuschlag3 10. 1. 2019 14. 1. 2019 7. 1. 2019
Kapitalertragsteuer 
Solidaritätszuschlag
Umsatzsteuer4 10. 1. 2019 14. 1. 2019 7. 1. 2019
Sozialversicherung5 29. 1. 2019 entfällt entfällt

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

➔  Einkommensteuer……………………………………………

Das Finanzgericht Köln hat entschieden, dass für die Ermittlung 
des lohnsteuerpflichtigen Anteils aus einer Betriebsveranstal-
tung auf die Anzahl der tatsächlich angemeldeten Teilnehmer 
abzustellen ist. (Nachträgliche) Absagen bzw. das Nichterschei-
nen einzelner Arbeitnehmer gehen folglich nicht zulasten der 
teilnehmenden Arbeitnehmer. Im entschiedenen Fall hatte eine 
Arbeitgeberin die Durchführung eines gemeinsamen Kochkurses 
als Weihnachtsfeier geplant und alle Betriebsangehörigen hierzu 
eingeladen. Tatsächlich nahmen 25 Arbeitnehmer an der Feier 
teil, nachdem zwei der angemeldeten Arbeitnehmer kurzfristig 
abgesagt hatten. Zur Berechnung der lohnsteuerrechtlichen Be-
messungsgrundlage teilte die Arbeitgeberin die Gesamtkosten 
der Weihnachtsfeier durch die Anzahl der angemeldeten und 
nicht durch die Anzahl der teilnehmenden Arbeitnehmer.
Das Gericht bestätigte diese Auffassung und stellte sich damit 
ausdrücklich gegen eine bundeseinheitliche Anweisung des 
Bundesministeriums der Finanzen. So handele es sich bei den 
Mehrkosten für die Veranstaltung aufgrund nicht teilnehmender 
Personen um vergeblichen Aufwand des Arbeitgebers für nicht 
in Anspruch genommene Leistungen. Es fehle bei derartigen 
Leerkosten an der erforderlichen Bereicherung der an der Ver-
anstaltung teilnehmenden Arbeitnehmer.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Betriebsveranstaltung
Absage von Kollegen

         Wir wünschen  
         unseren treuen 
         Mandanten und
         Lesern ein 
         friedliches 
         Weihnachtsfest  
         und ein gesundes 
         und erfolgreiches  
         neues Jahr



kompakt  n  Ausgabe Dezember 2018  n  Seite 2 

➔  Umsatzsteuer…………………………………………………

➔  Einkommensteuer……………………………………………

Gebäudeabrisskosten
Vorsteuern abzugsfähig?
Auch wenn ein Grundstück umsatzsteuerpflichtig vermietet 
wurde, sind Gebäudeabriss- und Entsorgungskosten nicht (mehr) 
Bestandteil der umsatzsteuerpflichtigen Vermietung. Die im Zu-
sammenhang mit den Gebäudeabriss- und Entsorgungskosten 
in Rechnung gestellte Umsatzsteuer ist deshalb nur dann als 
Vorsteuer abzugsfähig, wenn im Zeitpunkt des Gebäudeabrisses 
aufgrund objektiver Anhaltspunkte feststeht, dass das Grundstück 
auch zukünftig umsatzsteuerpflichtig genutzt werden soll. Diese 
Absicht muss der Unternehmer nachweisen. Dies kann z. B. durch 
Vermietungsinserate für eine umsatzsteuerpflichtige Vermietung, 
Verkaufsangebote mit Umsatzsteuer oder entsprechend konkre-
tisierte Maklerbeauftragungen geschehen.
(Quelle: Urteil des SchleswigHolsteinischen Finanzgerichts)

Ein landwirtschaftlicher Betrieb wird aufgegeben, wenn die 
landwirtschaftlichen Flächen nach dem Tod des Betriebsinhabers 
auf die Erben aufgeteilt werden. Denn mit der vollständigen 
Übertragung von Grund und Boden wird der landwirtschaftliche 
Eigentumsbetrieb einer Erbengemeinschaft seiner Existenzgrund-
lage vollständig enthoben. Die landwirtschaftlichen Grundstücke 
verlieren ihre Eigenschaft als Betriebsvermögen. In diesem Fall 
kann es an einer Rechtsgrundlage dafür fehlen, eine auf einen 
Erben übereignete Fläche (weiterhin) als Betriebsvermögen dieses 
Erben zu behandeln.
Insbesondere kommt ein Verpächterwahlrecht, die Betriebs-
aufgabe zu erklären oder die Tätigkeit in Form der Verpachtung 
fortzuführen, nicht in Betracht, wenn die Erbengemeinschaft 
nach Aufgabe ihres land- und forstwirtschaftlichen Verpach-
tungsbetriebs die Grundstücke (wesentliche Betriebsgrundla-
gen) den Erben jeweils zu Alleineigentum überträgt. Denn die 
betreffende Fläche stellt sodann nicht die alleinige wesentliche 
Betriebsgrundlage dar.
Die Grundsätze der Realteilung können nur Anwendung finden, 
wenn die Erben die ihnen zugeteilten Grundstücke einem ei-
genen Betriebsvermögen widmen. Die bloße Verpachtung der 
landwirtschaftlichen Flächen führt jedoch nicht zu land- und 
forstwirtschaftlichem Betriebsvermögen. Der Verpächter erzielt in 
diesem Fall vielmehr Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, 
nicht aber aus Land- und Forstwirtschaft.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Aufteilung landwirtschaftlicher Flächen
Betriebsaufgabe?

„Dinner-Show“
Steuersatz?
Der Bundesfinanzhof musste über die korrekte Umsatz-
besteuerung einer sog.  Dinner-Show entscheiden. Sie 
bestand aus einer Show und einem festgelegten Menü.
Ein Leistungsbündel aus Unterhaltung und kulinarischer 
Versorgung der Gäste unterliegt dem Regelsteuersatz, 
wenn es sich um eine einheitliche, komplexe Leistung 
handelt. So lag es hier. Die beiden Leistungsbestandteile 
Show und Menü standen nicht im Verhältnis von Haupt- 
und Nebenleistung zueinander. Der Besucher wollte Show 
und Menü zusammen erleben und genießen. Show und 
Menü waren als gleichwertig anzusehen. Selbst wenn eine 
„geringere“ Qualität des Essens im Vergleich zur Show 
vorläge, handelt es sich nach der Konzeption der zu be-
urteilenden Leistung und dem Prospekt um gleichwertige 
Elemente. Bei einem Leistungsbündel aus Unterhaltung 
und kulinarischer Versorgung der Gäste macht die Vorfüh-
rung nicht den eigentlichen Zweck der Veranstaltung aus.

Erhält der Verkäufer eines Gegenstands von dritter Seite einen 
Zuschuss, um den Gegenstand billiger an den Abnehmer veräu-
ßern zu können, stellt sich die Frage, ob Bemessungsgrundlage 
für die Umsatzsteuer nur der Kaufpreis ist oder ob die Subvention 
in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen ist. Die gleiche Frage 
stellt sich beim Erbringen von Dienstleistungen.
Von der Umsatzsteuerpflicht werden nur die Subventionen 
erfasst, die vollständig oder teilweise die Gegenleistung für die 
Lieferung von Gegenständen oder von Dienstleistungen sind und 
dem Verkäufer oder Dienstleistungserbringer von einem Dritten 
gezahlt worden sind.
Der Bundesfinanzhof hat in zwei Fällen den Gerichtshof der Eu-
ropäischen Union (EuGH) die Frage der Umsatzsteuerpflicht von 
Subventionen durch die Europäische Union (EU) im Bereich der 
Landwirtschaft vorgelegt. Die EU subventioniert sog. operatio-
nelle Programme, mit denen u. a. Investitionen in Einzelbetrieben 
von Mitgliedern von Erzeugerorganisationen gefördert werden. 
Der Bundesfinanzhof hat Zweifel, ob die finanziellen Beihilfen 
„unmittelbar mit dem Preis der Lieferung zusammenhängende 
Subventionen“ sind. Die Zweifel ergeben sich daraus, dass die 
Beihilfen nicht der Verbrauchsförderung für Investitionsgüter 
an Erzeuger dienen, sondern dazu, die Produktionskosten der 
Erzeuger zu verringern. Ob gleichwohl ein unmittelbarer Zusam-
menhang besteht, der die Umsatzsteuerpflicht der Subventionen 
ausschließt, muss der EuGH entscheiden.

➔  Umsatzsteuer…………………………………………………

Umsatzsteuer auf Subventionen?
EuGH muss entscheiden

➔  Umsatzsteuer…………………………………………
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➔  Einkommensteuer……………………………………………

Erteilt ein Grundstückseigentümer einem Netzbetreiber die grund-
buchrechtlich abgesicherte und zeitlich unbegrenzte Erlaubnis, 
sein Grundstück mit einer Hochspannungsleitung zu überspan-
nen, liegen in der dafür einmalig gezahlten Entschädigung keine 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung vor. Zwar bleibt er 
bürgerlich-rechtlicher Eigentümer des belasteten Grundstücks-
teils, allerdings verliert er seine Herrschaftsgewalt wirtschaftlich 
endgültig in vollem Umfang, sodass auch eine Rückübertragung 
praktisch unmöglich wird. Beabsichtigt er mit der Erlaubnis, einer 
drohenden Enteignung zuvorzukommen, erbringt er auch keine 
Leistung, die zu sonstigen Einkünften führen würde.
Die für die Erlaubnis gezahlte Entschädigung unterliegt daher 
nicht der Einkommensteuer. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

➔  Einkommensteuer……………………………………………

Entschädigung für Stromleitung
Steuerpflichtig?

Prämienzahlungen durch eine gesetzliche Krankenkasse 
mindern die als Sonderausgaben abziehbaren Krankenver-
sicherungsbeiträge. Dies gilt jedenfalls dann, wenn solche 
Prämien ihre Grundlagen in einem Wahltarif haben.
In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatte 
der Versicherte einen Tarif mit Selbstbehalt gewählt. Die 
Versicherung zahlte eine Prämie von 450 €. Eine solche 
Prämienzahlung ist eine Beitragsrückerstattung, die die 
Vorsorgeaufwendungen mindert. Diese Prämie mindert die 
wirtschaftliche Belastung des Versicherten und hat damit 
Einfluss auf den Sonderausgabenabzug.
Anders sind Bonusleistungen zu beurteilen, die die gesetz-
lichen Krankenkassen ihren Mitgliedern für ein gesund-
heitsbewusstes Verhalten gewähren. Diese mindern die 
als Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungs-
beiträge nicht.

Ein Arbeitgeber kann seinen Arbeitnehmern monatlich steuerfreie 
Sachbezüge unter Einhaltung der Freigrenze von 44 € gewähren.
Zahlt ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern einen Zuschuss für 
deren private Zusatzkrankenversicherung unter der Bedingung, 
dass der Arbeitnehmer einen Vertrag mit einem von ihm benann-
ten Unternehmen schließt, wendet er Geld und keine Sache zu. 
Ein Sachbezug liegt in einem solchen Fall nur vor, wenn damit 
ein arbeitsrechtliches Versprechen erfüllt wird, das auf die Ge-
währung von Sachbezügen gerichtet ist.

Sagt ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern hingegen arbeitsver-
traglich ausschließlich Versicherungsschutz zu, stellen seine als 
Versicherungsnehmer geleisteten Beiträge für seine Mitarbeiter 
Sachbezüge dar.
(Quelle: Urteile des Bundesfinanzhofs)

Arbeitgeberzuschuss zur Versicherung
Bar- oder Sachlohn?

➔  Einkommensteuer…………………………

Prämie von der Krankenkasse
Kürzung der Sonderausgaben

Eltern können Beiträge zur Basiskrankenversicherung und zur 
gesetzlichen Pflegeversicherung ihrer Kinder als Sonderausgaben 
absetzen, wenn sie diese selbst getragen haben. Die Beiträge 
müssen tatsächlich angefallen und von der Unterhaltspflicht 
erfasst sein. Erstatten die Eltern ihrem Kind die von dessen Arbeit-
geber einbehaltenen Versicherungsbeiträge, kann das Teil ihrer 
Unterhaltsverpflichtung sein. Damit können sie diese Zahlungen 
als Sonderausgaben geltend machen.

Ein Auszubildender wohnte während der Ausbildung bei seinen 
Eltern. Im Rahmen seines Ausbildungsverhältnisses behielt der 
Arbeitgeber von der Ausbildungsvergütung Beiträge zur Kranken- 
und Pflegeversicherung ein. Wegen der geringen Höhe seines 
Einkommens wirkten sich diese jedoch bei ihm steuerlich nicht 
aus. Daher machten die Eltern die Beiträge als Sonderausgaben 
im Rahmen ihrer eigenen Einkommensteuererklärung geltend.
Der Bundesfinanzhof entschied, dass in diesem Fall die Abzieh-
barkeit der Beiträge daran scheiterte, dass die Eltern lediglich 
Naturalunterhalt leisteten, indem der Sohn bei ihnen kostenfrei 
wohnte. Damit erstatteten sie dem Sohn die Versicherungsbei-
träge jedoch nicht und trugen sie daher nicht selbst.

➔  Einkommensteuer ....…………………

Versicherung 
für Kinder gezahlt
Sonderausgaben der Eltern?
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➔  Grunderwerbsteuer……………………………………………

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteuer-
anmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 
(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdes-
sen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszah-
lern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei 
Jahreszahlern für das abgelaufene Kalenderjahr.

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristver-
längerung für den vorletzten Monat, bei Viertel-
jahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich 
am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Mo-
nats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 

Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 
für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 25.01.2019) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird 
die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. 

 Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen 
fällt.

Lehrer: „So, Tom du gehst jetzt vor die Tür  –
dein Gelaber interessiert keinen!” Schüler: 
Dann können Sie ja gleich mitkommen!

Überträgt ein Vater seinem Sohn am selben Tag Anteile an drei 
Kapitalgesellschaften, die weder rechtlich noch wirtschaftlich 
miteinander verflochten sind, muss kein einheitlicher Schen-
kungswille vorliegen. 

Dies hat zur Folge, dass jede Schenkung hinsichtlich des Verscho-
nungsabschlags für sich zu beurteilen ist.

Der Vater hatte nach Vollzug der Schenkungen drei Schenkung-
steuererklärungen eingereicht. Für zwei dieser Schenkungen 
beantragte er die vollständige Steuerbefreiung. Das Finanzamt 
folgte dem nicht, sondern fasste alle drei Schenkungen zusam-
men und gewährte wegen des zu hohen Verwaltungsvermögens 
einer der Gesellschaften insgesamt nur eine Steuerbefreiung von 
85 % (sog. Regelverschonung).

Das Finanzgericht Münster kommt dagegen zu dem Ergebnis, 
dass hier drei verschiedene Schenkungen vorliegen, die auch 
gesondert zu besteuern sind. Maßgeblich ist der Wille des Schen-
kers. Nur weil die Übertragungen am selben Tag beurkundet 
wurden, lässt sich daraus kein einheitlicher Schenkungswille 
schließen. Die drei Gesellschaften waren weder rechtlich noch 
wirtschaftlich miteinander verbunden und auch die Tatsache, 
dass zunächst der Vater und dann der Sohn bei einer der Ge-
sellschaften als Geschäftsführer tätig waren, spielte bei dieser 
Beurteilung keine Rolle.

➔ Schenkungsteuer……………

 Mehrere Urkunden
  an einem Tag

Zusammenfassung der
  Schenkungen?

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs ist bei einer Be-
triebsaufgabe der Ertrag aus der Auflösung eines passiven 
Rechnungsabgrenzungspostens dem Betriebsaufgabege-
winn zuzurechnen, wenn er in einem Veranlassungszu-
sammenhang zur Betriebsaufgabe als dem auslösenden 
Moment steht. In diesem Fall erhöht der Ertrag nicht den 
laufenden Gewinn des letzten Geschäftsjahrs.

➔  Einkommensteuer……………………………………

Betriebsaufgabe
Auflösung von Abgrenzungsposten

Herabsetzung des Kaufpreises
Rückwirkendes Ereignis?
Wird nach Kauf eines Grundstücks die Gegenleistung für das 
Grundstück herabgesetzt, so wird auf Antrag die Grunderwerb-
steuer entsprechend niedriger festgesetzt oder die Steuerfest-
setzung geändert. Voraussetzung ist, dass die Herabsetzung der 
Gegenleistung innerhalb von zwei Jahren seit der Entstehung der 
Steuer stattfindet. Bei der Grunderwerbsteuer entsteht die Steuer 
i. d. R. in dem Zeitpunkt, in dem sich die Vertragspartner über 
Kaufgegenstand und Kaufpreis durch notariellen Vertrag geeinigt 
haben. Der erforderliche Antrag auf Änderung ist innerhalb der 
vierjährigen Festsetzungsfrist zu stellen.
In einem vom Finanzgericht München entschiedenen Fall hatten 
die Erwerber eines Grundstücks den Antrag erst nach Ablauf der 
vierjährigen Festsetzungsfrist gestellt. Sie waren der Auffassung, 
dass die Minderung des Kaufpreises als rückwirkendes Ereignis zu 
werten sei und beantragten die Änderung des Steuerbescheids.
Das Gericht folgte dieser Meinung nicht. Es entschied, dass die 
Herabsetzung des Kaufpreises durch eine Vergleichsvereinbarung 
kein rückwirkendes Ereignis sei, da das grunderwerbsteuerrecht-
liche Rechtsgeschäft nicht bereits von Anfang an unwirksam war 
oder nachträglich durch Anfechtung unwirksam geworden ist.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Hinweis: Ein rückwirkendes Ereignis liegt vor, wenn ein Ereignis 
eintritt, das den Besteuerungstatbestand rückwirkend ändert. Der 
ursprüngliche Steuerbescheid ist zwar zunächst zutreffend, weil 
das Ereignis bei Erlass des Bescheids noch nicht eingetreten ist. Das 
nachträgliche Ereignis macht den Bescheid aber dann unrichtig.


